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Regeste
Sozialhilfe | Sozialhilfe Angesichts der Kündigung des Mietverhältnisses durch die Beschwerdegegnerin lag kein freiwilliger Umzug der Beschwerdeführerin vor. Der monatliche Mietzins der neuen Wohnung der Beschwerdeführerin liegt nicht geradezu krass über dem von der Beschwerdegegnerin vorgesehenen Maximalmietzins. Zudem hat die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zwar bei der Suche nach einer Unterkunft unterstützt, eine wirkliche Alternative stellte das vorgeschlagene Unterkommen in einem Notzimmer oder einem Hotel aber nicht dar. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin sodann vor Abschluss des Mietvertrags über die betreffende Wohnung informiert. Der Beschwerdeführerin kann deshalb kein treuwidriges Verhalten vorgeworfen werden, weshalb die Beschwerdegegnerin verpflichtet gewesen wäre, einstweilen die vollen Wohnkosten im Budget zu berücksichtigen (E. 3). Nachdem die Auflagen noch vor dem Inkrafttreten von § 21 Abs. 2 SHG erlassen wurden, bleiben sie nach altem Verfahrensrecht und der dazu ergangenen Praxis mit Rekurs und Beschwerde nach kantonalem Recht anfechtbar. Die Vorinstanz hätte deshalb auf die Anträge der Beschwerdeführerin betreffend die von der Beschwerdegegnerin erlassenen Auflagen zur Einreichung von Unterlagen sowie zur Teilnahme an einem Arbeitsprogramm eintreten und diese materiell behandeln müssen (E. 5). Teilweise Gutheissung und Rückweisung.
Erwägungen
E. 3
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht lediglich den Maximalmietzins von Fr. 1'150.-, statt des effektiven Mietzinses von Fr. 1'350.-, übernimmt.
E. 3.1
Die Beschwerdeführerin wohnte seit dem 1. September 2014 mit ihrem Sohn in einer von der Beschwerdegegnerin zur Verfügung gestellten Notwohnung. Mit Verfügung vom 17. Juni 2015 wurde sie erstmals zur Suche einer im Rahmen der Mietzinsrichtlinien liegenden Wohnung angewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass der Maximalmietzins für einen 1-Personen-Haushalt Fr. 1'150.-/Monat und für einen 2-Personen-Haushalt Fr. 1'350.-/Monat beträgt. Am 26. Juni 2019 kündigte die Beschwerdegegnerin den Mietvertrag mit der Beschwerdeführerin wegen Eigenbedarfs per 30. September 2019. Gleichzeitig teilte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin mit, dass sie bei der Wohnungssuche Unterstützung anbiete und sich die Beschwerdeführerin diesbezüglich melden solle. Aus den Aktennotizen der Beschwerdegegnerin geht hervor, dass die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin am 30. Oktober 2019 über die Unterzeichnung eines Mietvertrags informiert hat.
E. 3.2
Angesichts der Kündigung des Mietverhältnisses durch die Beschwerdegegnerin liegt kein freiwilliger Umzug der Beschwerdeführerin vor. Zwar wusste die Beschwerdeführerin aufgrund der Auflage zur Suche einer günstigeren Wohnung, dass der Maximalmietzins in der Gemeinde B für einen 1-Personen-Haushalt Fr. 1'150.-/Monat beträgt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin bereits seit mehreren Jahren nach einer Wohnung zu diesem Maximalmietzins suchte und dabei offenkundig erfolglos blieb. Ihre Suchbemühungen wurden von der Beschwerdegegnerin – soweit ersichtlich – nie beanstandet. Die Wohnungssuche scheint sich folglich nicht einfach zu gestalten. Dies anerkennt auch die Beschwerdegegnerin, erwog sie doch in der Verfügung vom 21. August 2019, dass die Wohnungssuche aufgrund von Mietzinsbetreibungen aus der Vergangenheit erschwert sei. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführerin angesichts des gekündigten Mietverhältnisses die Gelegenheit ergriff und einen Mietvertrag für eine Wohnung unterzeichnete, deren Mietzins Fr. 200.- über den Mietzinsrichtlinien der Beschwerdegegnerin liegt. Ein treuwidriges Verhalten wäre ihr nur dann vorzuwerfen, wenn der neue Mietzins geradezu krass über den Mietzinsrichtlinien liegen würde oder wenn ihr die Beschwerdegegnerin gangbare Alternativen aufgezeigt hätten (VGr, 15. November 2018, VB.2018.00437, E. 4.2; VGr, 18. August 2011, VB.2011.00333, E. 4.4). Zu Beginn des Mietverhältnisses lag der Mietzins Fr. 200.- über dem von der Beschwerdegegnerin vorgesehenen Maximalmietzins. Seit der Mietzinsreduktion per 1. Juni 2020 aufgrund des gesunkenen Referenzzinssatzes ist die Miete noch Fr. 170.- zu hoch. Damit liegt der monatliche Mietzins aber nicht geradezu krass über dem Maximalmietzins.
E. 3.3
Aus den Aktennotizen der Beschwerdegegnerin ergibt sich zwar, dass sie der Beschwerdeführerin seit der Kündigung des Mietverhältnisses mehrfach Wohnungsinserate geschickt und ihr als Notlösung ein Notzimmer, Hotel oder WG-Zimmer in E genannt habe. Das Notzimmer stehe ab 1. Dezember 2019 zur Verfügung. Für die Übergangszeit würde der Beschwerdeführerin mindestens ein Hotelzimmer gesucht, sodass sie nicht auf der Strasse stehe. Damit hat die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zwar bei der Suche nach einer Unterkunft unterstützt, eine wirkliche Alternative zu einer eigenen Wohnung stellte das vorgeschlagene Unterkommen in einem Notzimmer oder einem Hotel aber nicht dar. Dass der Beschwerdeführerin konkret zur Verfügung stehende Wohnungsoptionen angeboten worden wären, ergibt sich aus den Akten nicht. Vielmehr hielt die Beschwerdegegnerin in einer Aktennotiz vom 16. Oktober 2019 fest, dass sie keine Wohnungen zu vergeben habe. Vor diesem Hintergrund kann der Beschwerdeführerin kein treuwidriges Verhalten vorgeworfen werden.
E. 3.4
Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin mit E-Mail-Nachricht vom 16. Oktober 2019 an ihre Betreuerin diese über die in Aussicht stehende 2,5-Zimmer-Wohnung informierte, ihr Inserat, Anmeldeformular und Bewerbung zusandte und sie als Referenz angab. Gemäss ihrer Rückmeldung vom 17. Oktober 2019 telefonierte die Betreuerin mit der Vermieterin und meldete der Beschwerdeführerin anschliessend zurück, sie sei vorsichtig optimistisch und drücke ihr die Daumen. Damit musste aber die Beschwerdegegnerin vor dem 30. Oktober 2019, als sie von der Beschwerdeführerin über den Abschluss des Mietvertrags in Kenntnis gesetzt wurde (vorn E. 3.1), über die Höhe des Mietzinses informiert gewesen sein, oder sie hätte sich, wenn dieser nicht genannt worden wäre, darüber noch rechtzeitig informieren können. In jedem Fall hätte sie aber die Beschwerdeführerin in Kenntnis des zu hohen Mietzinses davon abhalten müssen, den Mietvertrag zu unterzeichnen, falls sie die Kosten für die Wohnung nicht vollständig hätte übernehmen wollen, wozu ihr bis 30. Oktober 2019 noch genügend Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Mindestens nach der E-Mail-Nachricht ihrer Betreuerin vom 17. Oktober 2019 musste die Beschwerdeführerin jedenfalls nicht davon ausgehen, dass die Beschwerdegegnerin auf dem Mindestmietzins von Fr. 1'150.- beharren würde. Auch insofern kann ihr ein treuwidriges Verhalten nicht vorgeworfen werden. Vor diesem Hintergrund ist der Umstand, dass sich die Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin zunächst dahingehend geäussert haben soll, sich bewusst zu sein, dass sie die Differenz zwischen der effektiven Miete und der Mietzinslimite selber zahlen müsse, von untergeordneter Bedeutung.
E. 3.5
Demgemäss wäre die Beschwerdegegnerin verpflichtet gewesen, einstweilen die vollen Wohnkosten von Fr. 1'350.- pro Monat im Budget zu berücksichtigen. Insofern ist die Beschwerde gutzuheissen. Bevor die Beschwerdegegnerin den im Budget anrechenbaren Mietzins kürzt, wird sie die Beschwerdeführerin zudem mit entsprechender Kürzungsandrohung anzuweisen haben, eine Wohnung zu einem Maximalmietzins von Fr. 1'150.- pro Monat zu suchen.
E. 4.1
Auf den Antrag der Beschwerdeführerin, ihr seien Verkehrsauslagen bzw. situationsbedingte Leistungen in Höhe von insgesamt Fr. 1'170.- nachzuzahlen, trat die Vorinstanz nicht ein, weil dies nicht Gegenstand des Rekursverfahrens sei.
E. 4.2
Der Streitgegenstand des Rekursverfahrens bestimmt sich zum einen danach, was Gegenstand der erstinstanzlichen Verfügung war bzw. nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die erste Instanz zu Recht nicht entschieden hat, fallen nicht in den Kompetenzbereich der Rekursbehörden; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der erstinstanzlich verfügenden Behörde eingegriffen. Zum andern bestimmt sich der Streitgegenstand nach der im Rekursantrag verlangten Rechtsfolge (Martin Bertschi, Kommentar VRG, Vorbemerkungen zu §§ 19-28a N. 45 und 48).
E. 4.3
Die Beschwerdeführerin scheint mit ihrem Antrag Abrechnungen für den Zeitraum vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2019 zu beanstanden. Mit dem angefochtenen Beschluss der Beschwerdegegnerin vom 23. Januar 2020 wurde unter anderem der monatliche Bedarf ab 1. November 2019 der Beschwerdeführerin festgestellt, worin auch der übernommene Mietzins enthalten ist, und wurde die Beschwerdeführerin angewiesen, an einem Arbeitsprogramm und einem Arbeitsintegrationsprogramm teilzunehmen (Dispositivziffern 3 und 4). Die von der Beschwerdeführerin beanstandeten Abrechnungen bzw. eine Nachzahlung von situationsbedingten Leistungen und/oder Verkehrsauslagen war jedoch nicht Gegenstand des beschwerdegegnerischen Beschlusses vom 23. Januar 2020. Entsprechend ist die Vorinstanz auf den Antrag der Beschwerdeführerin, ihr sei ein Betrag von Fr. 1'170.- nachzuzahlen, zu Recht nicht eingetreten. Insofern ist die Beschwerde abzuweisen.
E. 5.1
Auf die Rekursanträge der Beschwerdeführerin betreffend die Auflagen zur Einreichung von Unterlagen sowie zur Teilnahme an einem Arbeitsintegrationsprogramm trat die Vorinstanz nicht ein. Die Vorinstanz erwog hierzu, dass Auflagen und Weisungen gemäss § 21 Abs. 2 SHG nicht selbständig anfechtbar seien. Die Rechtmässigkeit von Auflagen und Weisungen werde durch die Rechtsmittelinstanzen erst dann überprüft, wenn aufgrund von Nichtbefolgung ein sogenannter Kürzungsentscheid ergehe und gegen diesen Entscheid ein Rechtsmittel ergriffen werde. Soweit ersichtlich seien der Beschwerdeführerin mit dem angefochtenen Beschluss der Beschwerdegegnerin noch keinerlei Kürzungen zufolge eines Verstosses gegen die Auflagen erwachsen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten die von der Beschwerdeführerin beanstandeten Auflagen jedenfalls nicht auf ihre Rechtmässigkeit überprüft werden.
E. 5.2
Gemäss dem auf 1. April 2020 in Kraft gesetzten neuen § 21 Abs. 2 SHG sind Auflagen und Weisungen selbständig nicht (mehr) anfechtbar. Übergangsbestimmungen wurden keine erlassen. Da der neue § 21 Abs. 2 SHG mit einem Systemwechsel in Bezug auf die selbständige Anfechtbarkeit der Auflagen und Weisungen verbunden ist, besteht diesbezüglich keine Kontinuität des verfahrensrechtlichen Systems, und die Anfechtungsmöglichkeiten erscheinen nicht als gleichwertig. Deshalb bleiben Auflagen und Weisungen, die vor dem 1. April 2020 von der Gemeinde verfügt wurden, integral noch nach altem Verfahrensrecht und der dazu ergangenen Praxis mit Rekurs und Beschwerde nach kantonalem Recht anfechtbar (VGr, 9. Juli 2020, VB.2020.00229, E. 1.3; VGr, 6. November 2020, VB.2020.00215, E. 1.2; BGE 146 I 62 E. 5.4.4 ff.).
E. 5.3
Die Beschwerdegegnerin hat die vorliegend angefochtenen Auflagen am 23. Januar 2020 und damit noch unter altem Recht erlassen. Auch der Rekurs der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz erfolgte noch vor dem 1. April 2020. Der neue § 21 Abs. 2 SHG kommt dementsprechend in der vorliegenden Sache nicht zur Anwendung. Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz nach altem Recht und der dazu ergangenen Praxis auf den Rekurs der Beschwerdeführerin hätte eintreten müssen: Beim Beschluss der Beschwerdegegnerin vom 23. Januar 2020, mit welcher die Auflagen angeordnet wurden, handelt es sich um einen Zwischenentscheid. Nach altem Recht kann dieser gemäss § 19a Abs. 2 VRG in Verbindung mit Art. 93 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 ( BGG) unter bestimmten Voraussetzungen angefochten werden (BGr, 13. Juni 2012, 8C_871/2011, E. 4.3.4 und 4.4; VGr, 16. August 2018, VB.2018.00005, E. 1.3). Die Weisungen der Beschwerdegegnerin beeinflussen vorliegend die rechtliche Situation der Beschwerdeführerin und können in ihre Grundrechte wie beispielsweise die persönliche Freiheit eingreifen. Somit ist von einem nicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinn von § 19a Abs. 2 VRG auszugehen, wenn die Beschwerdeführerin mit der Anfechtung der Weisung bis zu einem allfälligen Kürzungsentscheid warten würde. Demgemäss bilden die umstrittenen Weisungen ein zulässiges Anfechtungsobjekt. Die Vorinstanz hätte deshalb auf die Anträge der Beschwerdeführerin betreffend die von der Beschwerdegegnerin erlassenen Auflagen zur Einreichung von Unterlagen sowie zur Teilnahme an einem Arbeitsintegrationsprogramm eintreten und diese materiell behandeln müssen.
E. 5.4
Im Hinblick auf die Auflage zur Teilnahme an einem Arbeitsprogramm beantragte die Beschwerdeführerin im Rekursverfahren Einsicht in das Protokoll einer Sitzung der Beschwerdegegnerin zum Thema "Klienten über 55 Jahre". Die Vorinstanz trat auf das Akteneinsichtsgesuch nicht ein, weil dies nicht Gegenstand des angefochtenen Beschlusses gewesen sei und darüber zunächst die Beschwerdegegnerin erstinstanzlich zu entscheiden hätte. Damit verkennt die Vorinstanz, dass es sich bei einem Akteneinsichtsgesuch um einen verfahrensrechtlichen Antrag handelt. Neue Begehren verfahrensrechtlicher Natur sind im Rekursverfahren zulässig (Marco Donatsch, Kommentar VRG, § 20a N. 13). Darüber hinaus macht die Beschwerdeführerin geltend, eine Mitarbeiterin der Beschwerdegegnerin, F, auf die Sitzung betreffend die Vorgehensweise für Klienten über 55 Jahre angesprochen zu haben, wobei diese ihr keine Auskunft dazu habe geben wollen. Auch die Beschwerdegegnerin legt dar, dass der Beschwerdeführerin von der Arbeitsintegrationsfachfrau dargelegt worden sei, wie mit sozialhilfebeziehenden Personen ab 55 Jahren vorgegangen werde. Nachdem ein Akteneinsichtsgesuch grundsätzlich auch formlos gestellt werden kann (Alain Griffel, Kommentar VRG, § 8 N. 16), dürfte die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin mit diesem Vorgehen mindestens sinngemäss um Einsicht in das entsprechende Sitzungsprotokoll ersucht haben. Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz auf das Akteneinsichtsgesuch eintreten und dieses materiell behandeln müssen. Nachdem das strittige Sitzungsprotokoll der Beschwerdegegnerin nicht bei den Akten liegt und die Sache ohnehin an die Vorinstanz zurückzuweisen sein wird (sogleich E. 5.5), wird die Vorinstanz das Akteneinsichtsgesuch der Beschwerdeführerin zu prüfen haben.
E. 5.5
Im Hinblick auf die Verpflichtung der Beschwerdeführerin, ab sofort im Programm X einen Arbeitseinsatz von 80–100 % zu leisten, mindestens bis für sie ein Platz in einem alternativen Arbeitsprogramm gefunden worden sei, wird die Vorinstanz nicht nur zu prüfen haben, ob die Arbeit im Programm X – ungeachtet der verlangten Auskunftserteilung (vorn E. 5.4) – einer über 55 Jahre alten Sozialhilfeempfängerin zugemutet werden kann. Angesichts der überwiegend handwerklichen Schwerarbeiten, die vom Programm X angeboten werden (Räumungen, Zügeltransporte, Entsorgungen, Wald- und Gartenarbeiten, Schneeschaufeln) wird ferner zu prüfen sein, ob der verordnete Einsatz im Programm X für die Beschwerdeführerin, die bislang ausschliesslich im administrativen Bereich tätig war und mit ihrer Tätigkeit für die D GmbH über eine gewisse Tagesstruktur verfügt, überhaupt verhältnismässig ist.
E. 5.6
Nachdem die Vorinstanz in den obengenannten Punkten nicht auf den Rekurs eingetreten ist und sich weder in einer Eventualbegründung noch im Verfahren vor Verwaltungsgericht materiell dazu geäussert hat, rechtfertigt es sich, den angefochtenen Entscheid insofern aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.
E. 6.1
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Dispositivziffer 1 des Beschlusses der Beschwerdegegnerin vom 23. Januar 2020 ist dahingehend abzuändern, als der Beschwerdeführerin vom 1. November 2019 bis 31. Dezember 2019 wirtschaftliche Hilfe in Höhe von Fr. 2'336.- und vom 1. Januar 2020 bis 30. April 2020 wirtschaftliche Hilfe in Höhe von Fr. 2'347.- zuzüglich allfälliger monatlicher situationsbedingter Leistungen sowie der Krankenkassenprämie und Leistungen nach KVG und abzüglich allfälliger monatlicher Einkommen gewährt wird. Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin angefochtenen Auflagen zur Einreichung bestimmter Unterlagen sowie zur Teilnahme an einem Arbeitsprogramm (Dispositivziffer 3 und 4) ist die Sache zum Entscheid darüber an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
E. 6.2
Bei diesem Verfahrensausgang obsiegt die Beschwerdeführerin zu 3/4, zumal die Rückweisung zur erneuten Entscheidung in Bezug auf die Verlegung der Gerichts- und Parteikosten als Obsiegen zu behandeln ist, wenn die Rechtsmittelinstanz reformatorisch oder kassatorisch entscheiden kann (BGr, 28. April 2014, 2C_846/2013, E. 3.2 mit Hinweisen; Donatsch, § 64 N. 5). Die Verfahrenskosten sind deshalb zu 3/4 der Beschwerdegegnerin und zu 1/4 der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG). Eine Umtriebsentschädigung ist der Beschwerdeführerin mangels entsprechenden Antrags nicht zuzusprechen.
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